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ebenso das von der Hand des auch in P4 f 18, r. Sp. nachge-
wiesenen Schreibers stammende Stadtrecht von Eferding (=* P3

f 24) 17
; desgleichen enthält Pu wie P3 f 28’ und 29 die Hof¬

stätten in Stein, Mautern usw. 18) und die Notiz über Goisern und
Ischl P8 f 37 19

). Als Zusätze gegenüber P3 erscheinen
in Pu ferner einige Ergänzungen, in der Regel hinter zugehörigen
Posten eingereiht, nämlich die Inwärtseigen um Afebach (OÖ)
f 79—79’, Besife um Pefeenkirchen (NÖ) f 90’ und 91. Beachtens¬
wert ist, daß die in Pn f 91 und 91’ nach dem Posten Pefeen-
kirchen folgenden Einkünfte des Kastenamtes von St. Pölten (die
dem dortigen Gerichte 20 im einzelnen zugehörigen vermerkt
weder Pu noch P3), welche in P3 fehlen, ähnlich der Aufzeichnung
in P2 f 9’ und 10r verzeichnet sind, nebst einigen Zusäfeen hiezu.
Aus P4 sind f 17’ und 18 vollständig, wörtlich genau und in
gleicher Reihenfolge entnommen und stellen in Pu f 95’—97 die
lefeten dortigen Urbareinträge dar, worauf von gleicher Hand
bis f 125 die Urkundenkopien einsefeen.

Der ganze Befund zeigt also im Zusammenhang mit der
Tatsache, daß in Pu durchwegs genau die gleiche Reihenfolge
der Aufzeichnungen, wie sie P3 A aufweist 21), eingehalten ist, daß
der Urbarkopist von Pu eine Vorlage für seine Abschrift benufet
haben muß, die in ihrem ganzen Umfang, abgesehen nur von
den genannten Urbarzusäfeen f 79—79’ (betr. Inwärtseigen um
Afebach), f 90’—91’ (betr. Pefeenkirchen und St. Pölten) und den
fehlenden Kirchenlehen in Niederösterreich südlich der Donau,
fast genau wörtlich den Aufzeichnungen der Hand A in P3 f 8—37
nebst einigen alten Nachträgen, die auch als in Pn enthalten

17. Pu f 87’(88.
18. Pu f 92’.
19. Pu f 84 und nochmals f 95’.
20. Sonderbarerweise ist jedoch in Pn und P3 die Summe der Gerichts¬

einkünfte (nicht aber die Summe der zum Kastenamt gehörigen Lei¬
stungen) genau wie in P„ verzeichnet. Es muß ein Versehen des Schrei¬
bers P8 A vorausgesefet werden.

21. Abgesehen ist dabei von den in Pu eingeschobenen Inwärtseigen um
Afebach (vor der Hofmark Rotenberch), von dem Besife zu Goisern und
Ischl (vor dem Lande der Abtei), den Zehenthöfen und Inwärtseigen
um Ebelsberg (vor dem Besife in der Riedmark), von den Zusäfeen zur
Hofmark Pefeenkirchen und Einkünften von St. Pölten (beide Posten
hinter Amstetten-Hollenstein) und den in Pu fehlenden Kirchenlehen in
Niederösterreich südlich der Donau.
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